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RS 10/08  Bozen, den 03.04.2008 
 

Zahlungen an die öffentliche Verwaltung 
 
Ab 1. April 2008 muss die öffentliche Verwaltung (Staat, Gemeinden, Regionen, Provinzen und 
Körperschaften, an denen die öffentliche Hand zur Gänze beteiligt ist) vor der Zahlung der Lieferanten 
überprüfen, ob diese eine Steuerschuld1 von über 10.000 € offen haben. Ist dies der Fall, so darf die 
Rechnung des betreffenden Lieferanten nicht bezahlt werden.  
Anbei eine Übersicht zu diesen neuen Bestimmungen. 
 
 

Unternehmen bzw. Freiberufler hat ein Guthaben aus Leistungen gegenüber der 
öffentlichen Verwaltung von 25.000 € 

 
 
 
 Vor der Zahlung der Schuld, muss die öffentliche Verwaltung bei der Equitalia 

nachfragen, ob der Lieferant Steuerschulden (offene Steuerzahlkarten, welche nicht 
innerhalb der 60 Tage gezahlt wurden) über mindestens 10.000 € hat. 

 
 
 
 
 Equitalia hat 5 Tage zeit, um der Anfrage zu antworten
 
 
 Equitalia 

antwortet nicht 
Equitalia antwortet und es 
sind Steuerzahlkarten  
unter 10.000 € offen 

Equitalia antwortet und es 
sind Steuerzahlkarten  
über 10.000 € offen 

 
 
 
 
 Öffentliche Verwaltung 

muss zahlen 
Die öffentliche Verwaltung blockiert die 
Zahlung für max. 30 Tage. Equitalia und 
die lokalen Steuerbehörden beginnen mit 
der Pfändung des Guthabens (z. B. 
Guthaben 25.000€, Steuerschuld 
15.000€, Pfändung über 15.000€) 

 
 
 
 
 
 
 
 Wenn die lokalen Steuerbehörden 

innerhalb der 30 Tage nichts 
unternehmen 

Die lokalen Steuerbehörden teilen der 
öffentlichen Verwaltung und dem 
Lieferanten die Pfändung mit 

 
 
 
 

Öffentliche Verwaltung 
muss zahlen 

Die öffentliche Verwaltung zahlt der 
Steuerbehörde die Steuerschuld und dem 
Lieferanten den Rest aus (laut Bsp. 
10.000€) 

 
 
 

                                                            
 

1 Dies ist dann der Fall, wenn eine Steuerkartelle nach 60 Tagen nicht bezahlt wurde. 


